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Einheitliche Prämien für massive und nichtmassive Bauten 

sowie Prämiengestaltung: Vernehmlassungsverfahren zu ei-

ner Änderung der Gebäudeversicherungsverordnung 
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1. Einheitliche Prämien für massive und nichtmassive Bauten 

(§ 17 Abs. 3 Entwurf; Erläuterungen Kap. 2.1) 

Die Gebäudeversicherungsprämien sollen auf dem heutigen Niveau von massiven 

Bauten – also bei 0,55 Promille des Versicherungswertes – vereinheitlicht werden. Die 

Prämie für nichtmassive Bauten wird damit von heute 0,68 auf neu 0,55 Promille des 

Versicherungswertes gesenkt. Sind Sie damit einverstanden?  

☒ Ja 

☐ Nein, nämlich:  

 

2. Prämiengestaltung 

(§ 22; Erläuterungen Kap. 2.2) 

Bei der Zuständigkeit für die Gewährung von Prämienrabatten wird vorgeschlagen, 

dass die Verwaltungskommission der GVL zwar Prämienrabatte soll gewähren können, 

allerdings nur unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch den Regierungsrat. Sind 

Sie damit einverstanden? 

☒ Ja 

☐ Nein, nämlich: 

  

3. Weitere Bemerkungen? 

Keine.  
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